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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1925

Norm

GmbHG §16

Rechtssatz

Auch die im Gesellschaftsvertrage zu Geschäftsführern bestellten Gesellschafter können von der Generalversammlung

mit einfacher Stimmenmehrheit von dieser Funktion enthoben werden, es sei denn, daß sich aus dem Vertrage ergibt,

daß diesen Gesellschaftern das Sonderrecht eingeräumt ist, Geschäftsführer zu sein.
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